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Whistleblowing ist als Begriff und als
Phänomen in den USA seit vielen Jahren
zum festen Bestandteil der politischen
Kultur geworden. Das US-Nachrichten-
magazin Time hat das Jahr 2002 sogar
zum „Year of the Whistle-Blowers“ aus-
gerufen und den drei Whistleblowern
Cynthia Cooper (WorldCom), Coleen
Rowley (FBI) und Sherron Watkins (En-
ron) gemeinsam den Titel „Persons of the
Year“ verliehen.2 Aber auch in Deutsch-
land gibt es das Phänomen des Whistle-
blowing3 und wird, ebenso wie in ande-
ren Ländern, öffentlich zunehmend dis-
kutiert. Der Begriff wird mehr und mehr
auch in Fachzeitschriften verwandt. Seit
1999 wird in Deutschland sogar ein
„Whistleblower-Preis“ verliehen4. 
Die zunehmende „Globalisierung“ der
Whistleblower-Diskussion legt die Frage
nahe, in welcher Weise sich eigentlich
die Bedingungen für Whistleblowing in
den verschiedenen Rechtsordnungen
unterscheiden. Ihre Beantwortung setzt
rechtsvergleichende Studien voraus.
Solche Untersuchungen sind mit beson-
deren Schwierigkeiten verbunden. Denn
Rechtsvergleichung muss mehr sein als
der bloße Vergleich der Texte von Rechts-
normen unterschiedlicher Rechtssys-
teme, will sie ihre theoretischen und
praktischen Ziele erreichen, nämlich in
anderen Rechtsordnungen gewonnene
Erfahrungen auszuwerten und für die ei-
gene  Gesetzgebung nutzbar zu machen
sowie Anregungen und Hilfen für die
Auslegung, Konkretisierung und Fort-
entwicklung des eigenen innerstaatli-
chen Rechts zu gewinnen. 

Eine dieser Zielsetzung verpflichtete
Rechtsvergleichung erfordert letztlich ei-
nen funktionalen Ansatz5, bei dem – im
vorliegenden Zusammenhang – gefragt
werden muss, nach welchen Mustern
und Regeln whistleblowing-spezifische
Interessenkonflikte in den zu verglei-

chenden Rechtsordnungen bearbeitet
und gelöst werden. 
Methodisch betrachtet muss bei der
Formulierung der rechtsvergleichenden
Ausgangsfrage das zu untersuchende
Sachproblem, nicht jedoch die Ausge-
staltung und Fassung der jeweiligen
Rechtsnormtexte in den Mittelpunkt ge-
stellt werden. Anderenfalls besteht die
Gefahr der Blickverengung auf inner-
staatliche rechtliche Regelungsmuster.
Das Fehlen einer vergleichbaren Rechts-
norm besagt noch nichts darüber, ob
nicht dennoch ein vergleichbarer Kon-
fliktlösungsmechanismus besteht. Es
muss in der Rechtsvergleichung deshalb
primär danach gefragt werden, welches
die zur Lösung der zu untersuchenden
Interessenkonflikte erforderlichen Auf-
gaben und Funktionen sind, die insoweit
in der innerstaatlichen Rechtsordnung
mit Hilfe bestimmter rechtlicher Rege-
lungen (Verfahren, Rechtsnormen,
Rechtsgrundsätzen) wahrge-
nommen werden sowie, ob
und worin sich diese Lö-
sungsmuster und -formen
von denen der zu vergleichenden ande-
ren Rechtsordnung(en) unterscheiden.
Nach der Formulierung der rechtsver-
gleichenden Ausgangsfrage ist der Ar-
beitsprozess in der Regel dreigliedrig6:
(1) Ermittlung der verschiedenen Lösun-
gen in den unterschiedlichen Rechtsord-
nungen; (2) Herausarbeitung der Unter-
schiede in den faktischen Auswirkungen
der verschiedenen Lösungen; (3) Bewer-
tung der verschiedenen Lösungen auf-
grund einer Bewertung ihrer unter-
schiedlichen Auswirkungen.

Rechtsvergleichende Studien zu den in
den Rechtsordnungen dieser Welt vor-
handenen sehr unterschiedlichen (expli-
ziten und impliziten) Regelungen zum
Whistleblowing liegen bislang nur rudi-
mentär vor. Zu ihnen zählt die Untersu-
chung von Daniela Graser, eine der juri-
stischen Fakultät der Universität Mün-

chen vorgelegte Dissertation7 zu den
„Arbeitnehmeranzeigen im US-amerika-
nischen und deutschen Recht”. Sie
schließt u.a. an eine frühere Studie des
Verfassers8 aus dem Jahre 1996/97 an.
Zwischenzeitlich ist noch eine weitere
einschlägige Untersuchung aus be-
triebswirtschaftlicher9 Perspektive publi-
ziert worden. Dies legt es nahe, eine er-
ste resümierende Zwischenbilanz hin-
sichtlich der Whistleblower-Schutzrege-
lungen in den USA und in Deutschland
zu versuchen und dann die Frage nach
einem eventuellen Reformbedarf in
Deutschland zu stellen.

Der Stand der aktuellen Whistleblowing-
Diskussion10 macht freilich zunächst ei-
ne begriffliche Klärung erforderlich. Von
„Whistleblowing“ spreche ich im Fol-
genden dann, wenn das Verhalten eines
Beschäftigten (oder ehemalig Beschäf-
tigten) die folgenden vier Kriterien erfüllt:

Erstens muss eine brisante
Enthüllung vorliegen („re-
vealing wrongdoing“); ein
Whistleblower deckt in sei-

nem Arbeitsumfeld oder Wirkungskreis
gravierendes Fehlverhalten, schwerwie-
gende Missstände oder Fehlentwicklun-
gen auf, die mit erheblichen Gefahren
oder Risiken für Leben, Gesundheit, die
nachhaltige Sicherung und Entwicklung
der Ökosysteme oder das friedliche Zu-
sammenleben der Menschen verbunden
sind oder jedenfalls verbunden sein kön-
nen; sein/ihr Verhalten kann auch darin
bestehen, dass er/sie eine (weitere) Mit-
wirkung oder Mitarbeit an dem in Rede
stehenden Projekt oder Vorhaben ab-
lehnt, zu der er/sie vertraglich oder ge-
setzlich an sich verpflichtet ist, und so
eine „Enthüllung“ bewirkt. Zweitens er-
fordert Whistleblowing ein „Alarmschla-
gen“ („going outside“). Ein solches er-
folgt im Regelfall zunächst intern, also
im persönlichen oder beruflichen Wir-
kungskreis des Whistleblowers („inter-
nes Whistleblowing“). Wird sein internes
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Alarmschlagen unterdrückt oder bleibt
es wirkungslos, wendet er sich an
Außenstehende oder an die Öffentlich-
keit, namentlich an Aufsichtsbehörden,
Ombudsleute, Abgeordnete, Berufsver-
bände/Gewerkschaften, Journalisten
und Massenmedien etc. („externes
Whistleblowing“). Drittens liegt Whistle-
blowing nur dann vor, wenn es aus
primär uneigennützigen Motiven erfolgt
(„serving the public interest“), die am
Schutz gewichtiger Rechtsgüter orien-
tiert sind. Der/die Betreffende erstrebt
mit seinem Whistleblowing keine wirt-
schaftlichen Vorteile für sich oder Nahe-
stehende. Viertens schließlich nimmt
der/die Whistleblower/in in Kauf, dass
sein/ihr Alarmschlagen mit erheblichen
Risiken und/oder Nachteilen für die ei-
gene berufliche Karriere oder die per-
sönliche Existenz (oder die von An-
gehörigen etc.) verbunden ist („risking
retaliation“).

II. Die US-amerikanische Situation
von Whistleblowern

1. Will man der Beantwortung unserer
vorliegenden Ausgangsfrage näher
kommen, ob Whistleblower in den USA
einen ähnlichen oder vielleicht sogar
größeren Schutz genießen als in
Deutschland, muss man herausarbeiten,
welche Regelungsformen die jeweilige
Rechtsordnung vorsieht, wenn sich Be-
schäftigte entschließen, intern oder ex-
tern Alarm zu schlagen, nachdem sie
gravierendes Fehlverhalten, schwerwie-
gende Missstände oder Fehlentwicklun-
gen entdeckt und enthüllt haben, die mit
erheblichen Gefahren oder Risiken für
gravierende Rechtsgüter wie Leben, Ge-
sundheit, die nachhaltige Sicherung und
Entwicklung der Ökosysteme, das fried-
liche Zusammenleben der Menschen
oder andere verbunden sind oder jeden-
falls verbunden sein können.  
Für die USA muss im Ausgangspunkt
zunächst festgestellt werden11, dass
dort für Arbeitsverhältnisse grundsätz-
lich die sog. „employment at-will-doctri-
ne“12 gilt. Danach haben Arbeitgeber
und Arbeitnehmer gleichermaßen das
Recht, das Arbeitsverhältnis grundsätz-
lich jederzeit aus jedem Grund oder
auch ohne Grund („for any reason or no

reason“) zu beenden. Ein Arbeitnehmer
kann danach also – sofern es ihm indivi-
duell nicht gelungen war, in seinem
schriftlichen Arbeitsvertrag eine Begren-
zung der Kündigungsmöglichkeiten ver-
traglich zu vereinbaren – jederzeit ohne
Angabe eines Grundes entlassen wer-
den.13 Auch heute noch kommt diese
Doktrin nach wie vor dann zur Anwen-
dung, wenn weder im schriftlichen Ar-
beitsvertrag noch in der für das betref-
fende Beschäftigungsverhältnis gelten-
den Kollektivvereinbarung (Tarifvertrag,
Betriebsvereinbarung) eine „job-securi-
ty“-Klausel, wonach die Kündigung ei-
nes unbefristeten Arbeitsverhältnis nur
bei Vorliegen eines berechtigten Grun-
des in Betracht kommt, enthalten ist.
Nach vorliegenden Schätzungen sollen
zwischen 5014 und 7515 Prozent, also
mindestens die Hälfte der insgesamt et-
wa 100 Millionen Beschäftigen in den
USA nach wie vor der „employment-at-
will“-Regel unterfallen.16 Der Schutz die-
ser Beschäftigten vor arbeitgeberseiti-
ger willkürlicher Kündigung hängt davon
ab, ob in ihrem Einzelfall eine entweder
durch Gesetz geschaffene oder durch

die Rechtsprechung17 praktizierte Aus-
nahmeregelung eingreift, die eine ge-
richtliche Überprüfung und Korrektur der
Arbeitgeberentscheidung ermöglicht. 

Seit etwa 20 Jahren haben allerdings
die Gerichte in den USA  schrittweise
Ausnahmen von dieser „employment-
at-will-doctrine“ entwickelt.18 Dies er-
folgte auf verschiedenen Wegen. Dabei
lassen sich drei Grundkonzepte unter-
scheiden: Zum einen wurde versucht,
die zwischen dem Arbeitgeber und dem
jeweiligen Beschäftigten abgeschlosse-
nen arbeitsvertraglichen Vereinbarun-
gen „arbeitnehmerfreundlicher“ zu in-
terpretieren; dies geschah etwa da-
durch, dass man diese daraufhin unter-
suchte, ob sich dem Vertragsverhältnis
ein Versprechen des Arbeitgebers ent-
nehmen lässt, den Arbeitsvertrag nur
aus „gutem Grund“ („good cause“) zu
kündigen.19 Ein zweiter Weg, die - im
Falle des Nichteingreifens von spezial-
gesetzlichen Schutzvorschriften („statu-
te law“) – zunehmend als untragbar
empfundenen Wirkungen der tradierten
„employment-at-will-doctrine“ zu mil-
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dern, bestand für die amerikanischen
Gerichte darin zu prüfen, ob die vom Ar-
beitgeber ausgesprochene Kündigung
nicht gegen den ungeschriebenen
Grundsatz von Treu und Glauben ver-
stößt (sog. „implied covenant of good
faith and fair dealing“).20 Ein dritter Weg
wurde erstmals im Jah-
re 1959 durch das Ap-
pellationsgericht des
Bundesstaates Kalifor-
nien im Fall Petermann
v. Intenational Brother-
hood of Teamsters Lo-
cal Union21 beschritten. Der Gewerk-
schaftsangestellte Petermann hatte gel-
tend gemacht, ihm sei durch seine Ar-
beitgeberin gekündigt worden, weil er
sich geweigert habe, zu ihren Gunsten
vor einem Parlamentsausschuss falsch
auszusagen. Das Appellationsgericht
bejahte in seiner Entscheidung über die
Klage des entlassenen Gewerkschafts-
anstellten zwar weiterhin den Aus-
gangspunkt der tradierten „employ-
ment-at-will-doctrine“, dass ein auf un-
bestimmte Dauer eingegangenes Be-
schäftigungsverhältnis grundsätzlich „at
the will“ (nach Gutdünken) des Arbeit-
gebers oder des Arbeitnehmers jeder-
zeit beendet werden kann. Erstmals
entschied es jedoch, das Kündigungs-
recht des Arbeitgebers könne durch
„considerations of public policy“ be-
schränkt sein. Denn kein Bürger könne
rechtmäßigerweise etwas tun, „which
has a tendency to be injurious to the
public or against the public good“. Die-
ser Rechtsprechung folgten in den
nächsten Jahren die Gerichte der weit-
aus meisten US-Bundesstaaten.22

Der Begriff der „public policy“ ist nur
schwer ins Deutsche übersetzbar. Er
umfasst neben gesetzlich anerkannten
Zielen auch sonstige von den Gerichten
als besonders schützenswert anerkann-
te Gesichtspunkte. Es gibt keine präzise
Definition seines genauen Begriffsin-
halts. So ist er in einer Entscheidung
definiert worden als „a prohibition for
the good of the community against
whatever contravenes good morals or
any established interests of society“.23

Andere Gerichte haben einen Verstoß
gegen die „public policy“ angenommen

bei einem arbeitgeberseitigen Verhalten
„motivated by bad faith or malice based
on retaliation“24. Er „liegt damit irgend-
wo in der Mitte zwischen Normzweck-
überlegungen und Sittenwidrigkeit“25

Die „public-policy“-Rechtsprechung
schützt Arbeitnehmer, deren Kündigung

oder sonstige Diskriminie-
rung im Widerspruch zu
wichtigen öffentlichen Inter-
essen steht.26 Welche Vor-
aussetzungen erfüllt sein
müssen, damit eine „public
policy“ in Rede steht, ist im

Case-Law der US-amerikanischen
Rechtsprechung bislang noch nicht hin-
reichend geklärt. Die meisten Gerichte
gehen davon aus, dass eine „public-po-
licy“-Ausnahme nur angewandt werden
dürfe, wenn eine Kündigung oder son-
stige Maßnahme eindeutigen und wich-
tigen öffentlichen Interessen („clear
mandates of public policy“) zuwiderlau-
fe. Auch hinsichtlich der Quellen, aus
denen „public policies“ hergeleitet wer-
den können und dürfen, ist in der US-
Rechtsprechung bislang noch keine hin-
reichende Klärung erfolgt. Eine nähere
Analyse des Case-Law ergibt, dass die
wohl überwiegende Mehrheit der US-
Gerichte sowohl gesetzliche Normierun-
gen, Verordnungen, Verwaltungsrichtlini-
en und -entscheidungen als auch Ge-
richtsurteile als taugliche Quellen zur Er-
mittlung einer „public-policy“ heran-
zieht. Dabei herrscht weitgehende Einig-
keit darüber, dass die Anzeige angebli-
cher oder tatsächlicher krimineller Akti-
vitäten ein solches „clear mandate of
public policy“ darstellt.27 

Nach der neueren Rechtsprechung der
großen Mehrheit der Gerichte der US-
Bundesstaaten ist eine arbeitgeberseiti-
ge Kündigung wegen einer Whistleblo-
wing-Handlung nach der „public policy
doctrine“ unzulässig28, wenn sie darauf
gestützt ist, dass der Beschäftigte (1.)
sich weigerte, eine illegale oder gar
strafbare Handlung zu begehen oder an
einer solchen mitzuwirken, (2.) ein ge-
setzlich eingeräumtes Recht in An-
spruch nahm, (3.) versuchte, eine ge-
setzliche oder wichtige bürgerliche
Pflicht29 zu erfüllen oder (4.) über ein un-
gesetzliches oder zu beanstandendes

Verhalten seines Arbeitgebers oder ei-
nes Arbeitskollegen30 außenstehenden
Dritten berichtete. Darüber hinaus wird
in der Common Law-Rechtsprechung
der US-Gerichte zwischenzeitlich teil-
weise auch anerkannt, dass ein Verstoß
gegen eine „public policy“ ferner dann
vorliegt, wenn (5.) einem „professio-
nal“31 deshalb gekündigt wurde32, weil
er sich weigerte, im Rahmen seines Ar-
beitsverhältnisses eine Handlung zu be-
gehen oder daran mitzuwirken, die ge-
gen einen „professional code of con-
duct“ verstößt.33

Dabei sind sich die US-Gerichte weitge-
hend darüber einig, dass der gesetzliche
Schutz nicht voraussetzt, dass die vom
Whistleblower aufgestellten Behauptun-
gen der Wahrheit entsprechen. Es wird
jedoch verlangt, dass etwa die Anzeige
bei einer öffentlichen Stelle (z.B. Staats-
anwaltschaft) im guten Glauben (in
„good faith“) an ihre Berechtigung bzw.
ihre inhaltliche Richtigkeit erfolgt. Die
Anzeige muss mithin aus integren Moti-
ven vorgenommen werden, nicht etwa
aus Rache, Geldgier oder sonstigen
sachfremden Beweggründen.34 Die An-
forderungen an die vorherige Sachver-
haltsklärung durch den Anzeigenden
dürften dabei nicht überspannt wer-
den.35

Darüber hinaus sind von den Gesetzge-
bern sowohl auf Bundesebene36 als
auch in zahlreichen Einzelstaaten37 spe-
zielle Rechtsvorschriften geschaffen
worden, die Whistleblower vor Repres-
salien ihres öffentlichen Arbeitgebers
schützen sollen. Aber auch für Beschäf-
tigte in der Privatwirtschaft38 sind ge-
setzliche Schutzrechte eingeführt wor-
den.

III. Strukturunterschiede zum
deutschen Recht

Bei der Suche nach den wichtigsten
Strukturunterschieden zwischen der
deutschen und der US-amerikanischen
Rechtsordnung beim Schutz und der
Förderung von Whistleblowing stößt
man sehr schnell auf das besondere Ge-
wicht, das in den USA so genannten
„private law enforcement“-Konzepten

Schutz vor Kündigungen,

die im Widerspruch zu

wichtigen öffentlichen

Interessen stehen
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zugemessen wird. Man kann feststellen,
dass eine relativ große Bereitschaft des
US-Gesetzgebers besteht, die Auf-
deckung von Gesetzesverstößen und
von anderen öffentlichen Missständen
nicht allein den Verfolgungsbehörden
und anderen staatlichen Stellen zu über-
lassen, sondern verstärkt die Bürger an
der Strafverfolgung und Gesetzesdurch-
setzung zu beteiligen, sowie sie für In-
formationen zu belohnen, die der Legis-
lative und der Exekutive bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben nutzen.39

Zum einen gibt es seit langem soge-
nannte „qui tam“-Verfahren, in denen
Privatpersonen in eigenem Namen und
zugleich im Namen des Staates gericht-
liche Verfahren einleiten können, um
Schadensersatz einzuklagen oder be-
stimmte Strafen durchzusetzen. Sie er-
halten dann im Erfolgsfalle einen be-
stimmten Anteil der Schadensersatz-
oder Strafsumme.40 Ein Beispiel dafür ist
der Federal False Claims Act (FCA), der
Regelungen zum Schutz und zur Förde-
rung von Whistleblowing enthält, die ge-
rade auch Beschäftigten zugute kom-
men.41

Daneben gibt es Regelungen in ver-
schiedenen Gesetzen, die finanzielle An-
reize für zivilrechtliche Klagen vorsehen.
So gewähren etwa Kartellgesetze42 so-
wie  der sog. Racketeer Influenced and
Corrupt Organizations Act43 aus dem
Jahre 1970, das sich gegen von der or-
ganisierten Kriminalität beeinflusste und
korrupte Organisationen richtet, Berech-
tigten Schadensersatzansprüche in drei-
facher Höhe, damit diese einen finanzi-
ellen Anreiz dafür erhalten, dass sie
auch im öffentlichen Interesse klagen
und damit an der Bekämpfung und Ahn-
dung von Rechtsbrüchen mitwirken. An-
ders als bei den „qui tam“-Verfahren kla-
gen die betroffenen Bürger dabei wegen
erlittener eigener Schäden.

Eine dritte Form des „private law enfor-
cement“ stellen die sog. „citizen suit
provisions“ dar, die die Möglichkeit der
Popularklage eröffnen. Diese gibt es et-
wa im „Clean Air Act“, der eine Rege-
lung enthält, nach der jeder Bürger und
jede Bürgerin Klage nach Maßgabe die-
ses Gesetzes Klage erheben kann, ohne
dass eine eigene Rechtsverletzung gel-

tend gemacht werden muss.44 Der je-
weilige Kläger kann dabei (ausschließ-
lich) die Unterlassung der dort verbote-
nen Schadstoffemissionen  und zivil-
rechtliche Strafgeldansprüche („civil
penalties“), die der Staatskasse zu-
fließen, erreichen. 
Die Studie von Daniela Graser gelangt
zum Ergebnis, dass das US-amerikani-
sche Recht ungeachtet aller seiner be-
kannten Schwächen45 im Vergleich zur
deutschen Rechtsordnung „einige deut-
lich weitergehende Ansätze“ zum
Schutz von Whistleblowing enthält, die
als „Denkanstöße auch für unser Sy-
stem dienen können“ 46. Vor allem auch
aus der Herausarbeitung der
im deutschen Recht beste-
henden Schutzdefizite ent-
wickelt sie die Forderung, ins-
besondere das „Medienwhist-
leblowing“, die sog. „Flucht in die Öf-
fentlichkeit“, in Deutschland zumindest
dann vor Repressalien des Arbeitgebers
oder Dienstherrn besser zu schützen,
wenn die vom Beschäftigten zuvor je-
weils angegangene Behörde unzurei-
chend reagiert. Auch für das Anzeigen
legaler, jedoch ethisch oder aus anderen
gewichtigen Gründen kritikbedürftiger
Misstände solle – ebenso wie in den den
USA – zumindest im öffentlichen Sektor
ein besserer Whistleblower-Schutz ge-
schaffen werden. Zudem solle die stren-
ge Dienstwegbindung für öffentliche Be-
dienstete gelockert werden. Strikt ab-
lehnend steht Daniela Graser dagegen
der Schaffung von finanziellen Anreizen
für Whistleblower gegenüber, freilich oh-
ne die Vor- und Nachteile im Einzelnen
näher zu diskutieren und die US-ameri-
kanischen Erfahrungen genauer auszu-
werten. Bei ihrem Plädoyer für die Not-
wendigkeit eines verbesserten Schutzes
für Whistleblower in Deutschland setzt
Graser insgesamt weniger auf rechtspo-
litische Aktivitäten des Gesetzgebers
oder Reformschritte der Tarifvertrags-
parteien, denen sie insoweit nicht die er-
forderliche Reformkraft zutraut. Ihre
Hoffnungen richtet sie vielmehr auf die
deutschen Gerichte47. Dabei scheut sie
vor eindeutiger Kritik an der bisherigen
Rechtsprechung nicht zurück. So hält
sie etwa die bisher vorherrschende
„stillschweigende Spruchpraxis“ der

deutschen Arbeitsgerichte für verfehlt,
bei Interessenabwägungen – etwa in
Kündigungsschutzprozessen – nur Indi-
vidualinteressen der Vertragsparteien zu
berücksichtigen und z. B. lediglich auf
die individualrechtliche Komponente der
Meinungsäußerungsfreiheit (Art. 5 Abs.
1 GG) abzustellen, die objektiv-rechtli-
che Bedeutung des Grundrechts für den
öffentlichen Diskurs und damit für die
demokratische Gesellschaft dagegen zu
vernachlässigen. Ihr zentraler eigener
Ansatz liegt konsequenterweise in der
Forderung, künftig in die von den Ge-
richten vorzunehmende Interessenab-
wägung zur Bestimmung von Reichwei-

te und Grenzen arbeitsrechtli-
cher Verhaltenspflichten ver-
stärkt öffentliche Interessen
in die Abwägung einzubezie-
hen. Spielräume für eine Neu-

orientierung der deutschen Rechtspre-
chung sieht sie zum einen bei der Inter-
pretation des auch im Zivil- und Arbeits-
recht heranzuziehenden allgemeinen
Rechtsgrundsatzes der „Wahrnehmung
berechtigter Interessen“ (§ 193 StGB)
und bei der stärkeren Berücksichtigung
der objektivrechtlichen Schutzwirkung
des Grundrechts der Meinungsäuße-
rungsfreiheit und anderer ggf. einschlä-
giger Grundrechte. Auf diesem Wege
könnten die Gerichte für einen besseren
Schutz des Whistleblowing von Be-
schäftigten gegenüber externen Adres-
saten jedenfalls dann sorgen, wenn der
Whistleblower primär altruistisch, also
im wohlverstandenen Gemeinwohlinter-
esse handelte. 

Die Überlegungen und Vorschläge von
Daniela Graser sind allesamt sehr be-
denkenswert, greifen jedoch insgesamt
zu kurz. 

IV. Reformbedarf in Deutschland

1. Externes Whistleblowing gegen-
über Behörden

1.1 Bestandsaufnahme
Wenn ein Beamter oder eine Beamtin in
Deutschland sich mit dienstlichen Inter-
na an Außenstehende oder gar an die
allgemeine Öffentlichkeit wendet, han-

Schutzdefizite bei

der „Flucht in die

Öffentlichkeit“
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delt es sich – so die beamtenrechtliche
Rechtsprechung und Fachliteratur – in
aller Regel um ein Dienstvergehen, ge-
nannt „Flucht in die Öffentlichkeit“. Der
Kern des Dienstvergehens liege in der
Treuwidrigkeit (Illoyalität) des Vorgehens
gegenüber dem Dienstherrn. Der Beam-
te habe durch seine „Flucht in die Öf-
fentlichkeit“ Druck auf seinen Dienst-
herrn erzeugen wollen. Denn er versu-
che, Außenstehende oder gar die öffent-
liche Meinung für seine Zwecke zu ge-
winnen. 

Da die geltenden Beamtengesetze kein
ausdrückliches diesbezügliches Verbot
enthalten, greift die Rechtsprechung der
Verwaltungsgerichte mit Billigung der
sog. herrschenden Meinung im Fach-
schrifttum auf eine Generalklausel
zurück, wonach des Beamten „Verhalten
innerhalb und außerhalb des Dienstes …
der Achtung und dem Vertrauen gerecht
werden muss, die sein Beruf erfordert“
(vgl. § 54 S. 3 Beamtengesetz – BBG –
sog. Achtungs- und Vertrauenswah-
rungs-Gebot). Die „Flucht in die Öffent-
lichkeit“ eines Beamten verstößt nach
der Rechtsprechung in aller Regel zu-
dem gegen mehrere weitere beamten-
rechtliche Pflichten, und zwar gegen
- die Pflicht, bei „Anträgen und Be-

schwerden … den Dienstweg einzu-
halten“ (§ 171 BBG Dienstweg-Ge-
bot),

- die Pflicht, „über die ihm bei seiner
amtlichen Tätigkeit bekannt gewor-
denen Angelegenheiten Verschwie-
genheit zu bewahren“ (§ 61 BBG –
Verschwiegenheitspflicht), 

- die Gehorsamspflicht (§ 55 Satz 2
BBG).

Diese Regelungen werden auch auf
Whistleblower angewandt. Dabei wird
zwar eingeräumt, dass sich ein Beamter
als Whistleblower durchaus auf seine
Grundrechte insbesondere die Mei-
nungsäußerungsfreiheit (Art. 5 Grundge-
setz – GG –) und die Petitionsfreiheit
(Art. 17 GG) berufen kann. Der Beamte
müsse jedoch infolge der angeführten
ihn bindenden Beamtenpflichten Ein-
schränkungen dieser Grundrechte hin-
nehmen. Dabei seien die genannten
Grundrechte mit den sonstigen „Verfas-

sungsrechtsgütern“ wie zum Beispiel
den „hergebrachten Grundsätzen des
Berufsbeamtentums“ einschließlich der
beamtenrechtlichen „Treuepflicht“ (Art.
33 Abs. 4 und  5 GG) gegeneinander ab-
zuwägen. 
Das bedeutet im Einzelfall: Hat der Be-
amte eine „Flucht in die Öffentlichkeit“
begangen, ist zu gewichten, welche Be-
deutung der jeweiligen Pflichtverletzung
gegenüber der Meinungsäußerungsfrei-
heit und dem Petitionsgrundrecht zu-
kommt. Das Ergebnis hängt vom jeweils
den „Abwägungsmechanismus“ betäti-
genden Gericht ab. Herrschende Mei-
nung ist: Die „Flucht in die Öffentlich-
keit“ ist bei Beamten – wenn überhaupt
– nur in seltenen Ausnahmefällen kein
Dienstvergehen.48

Für Angestellte und Arbeiter beurteilt
sich die Rechtslage nicht nach den Be-
amtengesetzen, sondern nach dem für
sie geltenden Arbeitsrecht, das die Ar-
beitsgerichte auszulegen und anzuwen-
den haben. Ausdrückliche gesetzliche
Regelungen, die Beschäftigte berechti-
gen, innerbetriebliche Vorgänge ge-
genüber Behörden anzuzeigen oder
sonst zu offenbaren, sind in Deutsch-
land nur rudimentär vorhanden. Sie fin-
den sich bislang lediglich in spezifischen
Sonderregelungen im Arbeitsschutzge-
setz, in der Gefahrstoffverordnung, in
Datenschutzgesetzen einiger Bundes-
länder sowie in einzelnen tarifvertragli-
chen Vorschriften.49 Für Beschäftigte,
die bestimmte Sonderfunktionen im Be-
trieb wahrnehmen („betriebliche Beauf-
tragte“), bestehen seit einigen Jahren
spezielle Regelungen. Dies gilt etwa für
Betriebsärzte und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit, für betriebliche Daten-
schutzbeauftragte, für Strahlen-, Ge-
wässer- und Immissionsschutz- sowie
Störfallbeauftragte. Diese betrieblichen
Beauftragten, die jeweils vom Arbeitge-
ber bestimmt werden, dürfen kraft aus-
drücklicher gesetzlicher Regelung we-
gen der Wahrnehmung ihrer Funktion
nicht benachteiligt werden. Ob sie auch
berechtigt sind, sich wegen innerbe-
trieblicher Missstände „nach außen“ zu
wenden, ist freilich nicht hinreichend ge-
klärt. Fest steht jedenfalls, dass für „nor-
male“ Beschäftigte, die nicht zu solchen

betrieblichen Beauftragten bestellt wor-
den sind, die genannten besonderen
Schutzregelungen ohnehin nicht gelten. 

Ausnahmslos gilt: Die geltenden arbeits-
rechtlichen Vorschriften sowie die bis-
lang rudimentär abgeschlossenen Tarif-
verträge schützen Beschäftigte allge-
mein nur bei Anzeigen zu eng definierten
Themen (z.B. betrieblicher Arbeits-
schutz, arbeitsplatzbezogener Gesund-
heitsschutz). Altruistische Beschwerden
und Anzeigen, die primär die Interessen
außenstehender Dritter oder der Allge-
meinheit betreffen, werden dagegen von
keiner dieser Vorschriften erfasst. 

Das in Art. 17 GG geschützte Grund-
recht der Petitionsfreiheit enthält eine
Regelung, die zwar nach ihrem Wortlaut
und Regelungsgehalt für „externes
Whistleblowing“ gegenüber Behörden
von Relevanz sein kann: 
„Jedermann hat das Recht, sich einzeln
oder in Gemeinschaft mit anderen
schriftlich mit Bitten oder Beschwerden
an die zuständigen Stellen und an die
Volksvertretung zu wenden.“ 

In Rechtsprechung und Fachschrifttum
ist jedoch bislang nicht hinreichend ge-
klärt, in welcher Weise sich dieses Petiti-
onsrecht in einem Beschäftigungsver-
hältnis auswirkt. Soweit dieses Petiti-
ons-Grundrecht in gerichtlichen Ent-
scheidungen überhaupt erwähnt wird,
ist seine Schutzwirkung – trotz seines
relativ klaren Wortlauts – unsicher. Nicht
selten wird dabei die Auffassung vertre-
ten, dass die in der Vorschrift geschütz-
ten „Bitten“ und „Beschwerden“ nur ge-
schützt seien, wenn sie sich auf staatli-
ches Handeln bezögen. Zudem gewähre
das Petitionsgrundrecht nur Schutz vor
staatlichen Sanktionen, nicht aber sol-
chen des Arbeitgebers. Whistleblower
wären danach nicht vor Sanktionen wie
Abmahnung, Versetzung oder Kündi-
gung geschützt, die durch den Arbeitge-
ber erfolgen.

1.2 Reformvorschlag: Verlässliche
Garantie des Petitions-Grundrechts
Damit sich Beschäftigte ohne Angst um
ihre berufliche Existenz mit ihren Beden-
ken und Beschwerden an dafür kompe-
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tente staatliche Stellen wenden können,
ist es erforderlich, die an sich nach der
Verfassungsurkunde bestehende Garan-
tie des Petitions-Grundrechts effektiver
auszugestalten. Hierzu sind primär die
für das Beamtenrecht zuständigen Ver-
waltungsgerichte sowie die für das Ar-
beitsrecht der Arbeiter und Angestellten
zuständigen Arbeitsgerichte aufgerufen.
Sie sollten ihre bisherige grundrechtsre-
striktive Auslegung überprüfen. 
Es ist erfreulich, dass das BVerfG in ei-
nem Beschluss vom 2.Juli 200150 die
Rechte von Whistleblowern in einem
Teilbereich, nämlich gegenüber Strafver-
folgungsbehörden, deutlich gestärkt
hat51. Der Kernsatz dieser Entscheidung
lautet:
Nehmen Bürger ein staatsbürgerliches
Recht in Anspruch oder erfüllen sie eine
ihnen als Staatsbürger obliegende recht-
liche Pflicht, so dürfen sie nach Art. 2
Abs. 1 GG in Verbindung mit dem
„Rechtsstaatsprinzip“ (Art. 20 GG) ver-
langen, dass ihnen dadurch keine „zivil-
rechtlichen Nachteile“ entstehen. 

Dies müsste an sich auch für Whistle-
blowing gegenüber allen anderen
Behörden und zuständigen öffentlichen
Stellen gelten. Es ist zu hoffen, dass die
Fachgerichte diese jüngste Rechtspre-
chung des BVerfG aufnehmen, beachten
und auch für sonstige Formen des
Whistleblowing gegenüber Behörden
fortentwickeln. Die zwischenzeitliche
Entwicklung der Rechtsprechung meh-
rerer Landesarbeitsgerichte weist in die-
se Richtung.

Sollte diese Wandlung der Rechtspre-
chung „stecken bleiben“, wäre der Ge-
setzgeber aufgerufen, für einen effekti-
veren Grundrechtsschutz zu sorgen. Er
sollte dann insbesondere ausdrücklich
klarstellen, dass sich das Petitions-
Grundrecht (Art. 17 GG) auch auf Vor-
gänge und Missstände am Arbeitsplatz,
im Betrieb und in der Dienststelle be-
zieht und dass aus der Wahrnehmung
dieses Rechts dem Beschäftigten keine
Nachteile durch den Arbeitgeber oder
Dienstherrn entstehen dürfen. Es könnte
aber auch eine von Art. 17 GG losgelö-
ste gesetzliche Regelung in Betracht ge-
zogen werden: 

„Ist ein/eine Beschäftigte(r) auf Grund
konkreter Anhaltspunkte der Auffassung,
dass aus dem Betrieb Schäden oder
schwerwiegende Risiken für Menschen,
erhebliche Rechtsgüter oder Sachwerte
oder die Umwelt drohen oder dass eine
Verletzung von Strafgesetzen oder von
internationalen Abkommen, aus denen
sich rechtliche Verpflichtungen der Bun-
desrepublik Deutschland ergeben, er-
folgt ist oder unmittelbar bevorsteht, so
ist er berechtigt, den Arbeitgeber zur
Abhilfe aufzufordern. Kommt der Arbeit-
geber der Aufforderung nicht nach, so
kann sich der Bechäftigte an die zustän-
dige außerbetriebliche Stelle wenden.
Der Beschäftigte darf sich unmittelbar
an die außerbetriebliche Stelle wenden,
wenn nicht zu erwarten ist, dass eine
Aufforderung zur Abhilfe führen würde.
Aus der Wahrnehmung dieses Rechts
darf dem Beschäftigten kein Nachteil er-
wachsen.“

Für Whistleblower, die Verstöße gegen
internationale Abkommen aufdecken52,
ist die Schaffung von Schutzregelungen
in internationalen Abkommen (Abrü-
stung, Umweltschutz, Rüstungsexport-
kontrolle etc.) selbst sowie in den jewei-
ligen zu ihrer Umsetzung ergehenden in-
nerstaatlichen Gesetzen von besonderer
Wichtigkeit.53 Jede Person, die durch In-
formation gegenüber einer zuständigen
Stelle oder sonst in geeigneter Weise
dazu beiträgt, einen Verstoß gegen das
betreffende internationale Abkommen
aufzudecken oder abzustellen, muss
Anspruch auf rechtlichen Schutz
haben.54 Der Diskriminierungsschutz
muss auch dann greifen, wenn sich der
geäußerte Verdacht eines Verstoßes ge-
gen den völkerrechtlichen Vertrag im Er-
gebnis nicht bestätigt, der Whistleblo-
wer jedoch in „gutem Glauben“ gehan-
delt hat.

2. Whistleblowing gegenüber der
Öffentlichkeit

2.1 Bestandsaufnahme
Explizite Regelungen zum Schutz von
externem Whistleblowing gegenüber der
Öffentlichkeit fehlen in Deutschland na-
hezu vollständig, und zwar sowohl für
Beamte als auch für Angestellte und Ar-

beiter. Soweit es zu Konfliktfällen kommt
und diese vor Gericht ausgetragen wer-
den, müssen die Verwaltungs- und Ar-
beitsgerichte bei ihrer Entscheidung
deshalb auf allgemeine Regelungen und
Grundsätze abstellen.55 Die dabei anzu-
legenden Maßstäbe sind vielfach nicht
hinreichend geklärt, so dass sich daraus
für die unmittelbar Betroffenen sowie
auch für sonstige Beschäftigte schon im
Vorfeld eines Konflikts eine relativ große
Rechtsunsicherheit ergibt. Diese wirkt
letztlich abschreckend.56 Zwar ist heute
im Grundsatz anerkannt: So weit die öf-
fentliche Äußerung eines Beschäftigten
eine Meinung zum Gegenstand hat,
kann dieser sich auf das ihm nach der
Verfassung zustehende Grundrecht der
Meinungsäußerungsfreiheit (Art. 5 Abs.
1 GG) berufen. Dieses entfaltet auch in
Dienst- und Arbeitsverhältnissen – aller-
dings nicht präzise definierte – rechtli-
che Wirkungen. Wann sich jedoch ein
Beschäftigter an die „außenstehende“
Öffentlichkeit wenden darf, um sich über
tatsächliche oder vermeintliche Miss-
stände zu beschweren und um Abhilfe
zu erreichen, ist im Einzelnen nicht ge-
klärt.

Für Beamte werden dabei in der Recht-
sprechung der Verwaltungsgerichte die
oben dargelegten Grundsätze zur
„Flucht in die Öffentlichkeit“ herangezo-
gen. Danach sind die beamtenrechtli-
chen Pflichten (zur Einhaltung des
Dienstweges, zur Verschwiegenheit,
zum Gehorsam sowie zur Wahrung von
Achtung und Vertrauen) gegen das
Grundrecht der Meinungsäußerungsfrei-
heit in jedem Einzelfall „abzuwägen“. Die
Meinungsäußerungsfreiheit gewinnt bei
dieser „Abwägung“ relativ selten. Je-
denfalls besteht für Betroffene stets eine
nicht unerhebliche Rechtsunsicherheit.

Für Angestellte und Arbeiter findet nach
der Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts (BAG) das Grundrecht der Mei-
nungsäußerungsfreiheit seine Schranke
in den „Grundregeln über das Arbeits-
verhältnis“. Diese sind von der Recht-
sprechung entwickelt und nicht präzise
definiert.
Letztlich werden damit die Reichweite
und die Grenzen der Meinungsäuße-
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rungsfreiheit stets erst im jeweiligen
konkreten Einzelfall durch eine Abwä-
gung bestimmt. Dabei werden die im Ar-
beitsverhältnis einander widerstreiten-
den Interessen mit den „betrieblichen
Notwendigkeiten“ „abgewogen“. Diese
fallweise Abwägung mit ihrem vorab nur
schwer bestimmbaren Ausgang ist – wie
es der langjährige frühere BAG-Präsi-
dent Kissel formuliert hat – „für uns alle
eine Quelle der Unsicherheit“. In der Tat:
Wie die Abwägung im Einzelfall ausgeht,
ist für den Beschäftigten – auch wenn er
qualifizierten Rechtsrat einholt – vorab
nur sehr schwer kalkulierbar. Das hat
Konsequenzen: Wer damit rechnen
muss, dass für ihn negative arbeits-
rechtliche Sanktionen nicht mit hinrei-
chender Sicherheit ausgeschlossen
werden können, wird sich eine besonde-
re Zurückhaltung auferlegen (müssen).
Im Zweifel wird er/sie vielfach von einer
kritischen Äußerung absehen. Die be-
stehende Rechtsunsicherheit setzt da-
mit die Bereitschaft zum Gebrauch des
Grundrechts herab und wirkt sich so auf
die Freiheit der Meinungsäußerung letzt-
lich „einschnürend“ aus. Hier besteht
dringender Reformbedarf, und zwar so-
wohl für den Gesetzgeber als auch für
die Gerichte. 

2.2 Reformvorschlag: Verlässliche
Garantie der Meinungsfreiheit 
Eine Verbesserung des Rechts zum ex-
ternen Whistleblowing gegenüber der
Öffentlichkeit ist untrennbar mit einer
wirksameren Ausgestaltung und Ge-
währleistung des Rechts zur freien Mei-
nungsäußerung verbunden. Dies gilt für
Beamte wie für Angestellte und Arbeiter.
Vor allem ist eine ausdrückliche Ausdeh-
nung der Garantie der Meinungsäuße-
rungsfreiheit auf alle Dienst- und Be-
schäftigungsverhältnisse erforderlich.
Denn bei der Auslegung und Anwen-
dung beamten- und arbeitsrechtlicher
Regelungen muss die „Ausstrahlungs-
wirkung“ der grundrechtlichen Garantie
der Meinungsäußerungsfreiheit verstärkt
werden. Vorbild für eine Formulierung
könnte etwa die Regelung in Art. 118 der
Deutschen Reichsverfassung von 1919
sein, die nach ihrem in der Praxis da-
mals weithin folgenlosen Wortlaut  be-
stimmte:

„An diesem Recht“ („(...) seine Meinung
(...) frei zu äußern“)(...) „darf ihn kein Ar-
beits- oder Beschäftigungsverhältnis
hindern, und niemand darf ihn benach-
teiligen, wenn er von diesem Recht Ge-
brauch macht.“ 

Eine solche ausdrückliche Gewährlei-
stung könnte durch Aufnahme in das
Grundgesetz oder auch in das Beam-
tenrecht und in das Arbeitsrecht erfol-
gen. Orientierungspunkte dafür könnten
etwa Formulierungen wie im italieni-
schen „Statuto dei Lavoratori“ oder im
französischen „Code du Travail“ sein. Im
ersten heißt es:
„Die Beschäftigten haben ungeachtet ih-
rer politischen oder gewerkschaftlichen
Überzeugungen und ihres Glaubensbe-
kenntnisses das Recht, an ihrem Ar-
beitsplatz frei ihre Gedanken zu äußern,
sofern sie dabei die Prinzipien der Ver-
fassung und die Normen des Gesetzes
respektieren.“

Im zweiten ist normiert: 
„Den Beschäftigten ist ein unmittelbares
und ein kollektives Ausdrucksrecht ge-
währleistet, das sich auf den Inhalt, die
Bedingungen ihrer Ausübung sowie die
Organisation ihrer Arbeit bezieht“.
Aber auch der – letztlich bislang erfolg-
lose – Vorschlag des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes, der Ende der 90er
Jahre anlässlich der Novellierung des
Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG)
erarbeitet wurde, sollte in die Erwägun-
gen einbezogen werden. § 82a BetrVG
sollte lauten: 
„(1) Die Arbeitnehmerin, der Arbeitneh-
mer ist berechtigt, die eigene Meinung
im Betrieb zu äußern. 
(2) Das Recht auf freie Meinungsäuße-
rung umfasst auch die Stellungnahme zu
betrieblichen Abläufen außerhalb des
Betriebes. 
(3) Die Meinungsäußerung soll nicht un-
mittelbar und nachhaltig Betriebsabläufe
stören oder in die Menschenwürde und
Ehre anderer Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer erheblich eingreifen.“
An Stelle eines gesetzgeberischen
Tätigwerdens wäre  –  für den Bereich
der Arbeiter und Angestellten – auch
daran zu denken, dass eine Regelung
durch Tarifvertrag vereinbart würde. 

3. Ablehnung bestimmter Tätigkeiten

3.1 Bestandsaufnahme
Das geltende Beamtenrecht sieht vor,
dass jeder Beamte das Recht und die
Pflicht hat, „seine Vorgesetzten zu bera-
ten und zu unterstützen“. Er ist ver-
pflichtet, „die von ihnen erlassenen An-
ordnungen auszuführen und ihre allge-
meinen Richtlinien zu befolgen“. Diese
Pflicht gilt nicht für die Fälle, „in denen
der Beamte nach besonderer gesetzli-
cher Vorschrift an Weisungen nicht ge-
bunden und nur dem Gesetz unterwor-
fen ist“ (§ 55 BBG); dies gilt etwa für Mit-
glieder der Rechnungshöfe.

Jeder Beamte „trägt für die Recht-
mäßigkeit seiner dienstlichen Handlun-
gen die volle persönliche Verantwor-
tung“. Hat er Bedenken gegen deren
Rechtmäßigkeit, steht ihm das sog. Re-
monstrationsrecht zu:

„Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit
dienstlicher Anordnungen hat der Beam-
te unverzüglich bei seinem unmittelba-
ren Vorgesetzten geltend zu machen.
Wird die Anordnung aufrechterhalten, so
hat sich der Beamte, wenn seine Beden-
ken gegen die Rechtmäßigkeit fortbeste-
hen, an den nächst höheren Vorgesetz-
ten zu wenden.
Bestätigt dieser die Anordnung, so muss
der Beamte sie ausführen, sofern nicht
das ihm aufgetragene Verhalten strafbar
oder ordnungswidrig und die Strafbar-
keit oder Ordnungswidrigkeit für ihn er-
kennbar ist oder das ihm aufgetragene
Verhalten die Würde des Menschen ver-
letzt; von der eigenen Verantwortung ist
er befreit. Die Bestätigung hat auf Ver-
langen schriftlich zu erfolgen.“ (§ 56 Abs.
2 BBG)

Ob Beamte aus Gewissensgründen von
ihnen verlangte dienstliche Handlungen
verweigern dürfen, ist in den Beamten-
gesetzen nicht geregelt und in der
Rechtsprechung bislang ungeklärt.

Bei Arbeitern und Angestellten ist in der
Rechtsprechung heute weithin unstrittig,
dass sie rechtswidrige Tätigkeiten
grundsätzlich verweigern dürfen, die ge-
gen Strafvorschriften oder gegen Arbeit-
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nehmerschutzbestimmungen verstoßen:
Ihnen steht ein sogenanntes „Leistungs-
verweigerungs-Recht“ zu. Auch die Vor-
schriften zur Unfallverhütung der Be-
rufsgenossenschaften stellen insoweit
rechtswirksame Schranken für das Wei-
sungsrecht des Arbeitgebers dar. Be-
steht der Arbeitgeber beziehungsweise
Vorgesetzte jedoch ungeachtet dessen
auf der Befolgung seiner Weisung, blei-
ben Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen –
außer der „Kapitulation“ – arbeitsrecht-
lich nur zwei Alternativen: 

Sie können entweder bei der Verweige-
rung der Arbeitsleistung bleiben. Dann
tragen sie das Risiko einer Kündigung
und können gegen diese vor dem Ar-
beitsgericht klagen.

Sie können aber auch die verlangte Ar-
beit unter dem Vorbehalt einer gerichtli-
chen Überprüfung zunächst ausführen;
anschließend können sie vor dem Ar-
beitsgericht eine Klage auf Feststellung
der Rechtswidrigkeit der geforderten Ar-
beitsleistung erheben. 

Beides erfordert ein nicht unerhebliches
Maß an Konfliktbereitschaft und Mut
zum Risiko, also Zivilcourage. Denn vor
allem in „neuen“ und deshalb vielfach
besonders umstrittenen berufsethischen
Konflikten hinkt die rechtliche Regelung
den auftretenden Problemen vielfach
hinterher. Es fehlt an adäquaten rechtli-
chen Konfliktregelungen.

Mit noch größeren Risiken ist die Weige-
rung verbunden, Arbeiten zu verwei-
gern, die zwar legal sind, jedoch nach
Meinung des Beschäftigten sein Gewis-
sen belasten. Denn auch hier praktizie-
ren die Arbeitsgerichte eine „Abwä-
gung“ im Einzelfall, nämlich zwischen
dem Grundrecht der Gewissensfreiheit
und den „arbeitsrechtlichen Pflichten“.
Der Ausgang dieser Prozedur lässt sich
im Vorhinein kaum vorherbestimmen. 

Immerhin gibt es in den letzten Jahren
einen kleinen Rechtsfortschritt. Nach
der neueren Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichtes hat jeder Beschäf-
tigte im Grundsatz ein Leistungsverwei-
gerungsrecht, wenn durch die Arbeitslei-

stung seine Glaubens- oder Gewissens-
freiheit beeinträchtigt würde.57

Allerdings unterliegt die von einem Be-
schäftigten getroffene Gewissensent-
scheidung nach der Rechtsprechung im
Konfliktfalle weiterhin einer „streitent-
scheidenden Interessenabwägung“. De-
ren Ergebnis ist nach der Rechtspre-
chung „letztlich eine Frage des Einzelfal-
les“. 

In einem berufsethischen Verantwor-
tungskonflikt müssen Beschäftigte auf
der Grundlage dieser Rechtsprechung
davon ausgehen, dass eine Kündigung
wegen Arbeitsverweigerung aus Gewis-
sensgründen für rechtmäßig erklärt wird
und damit eine Klage vor den Arbeitsge-
richten negativ ausgeht, wenn einer der
folgenden drei Fälle vorliegt:
(1) Der Arbeitnehmer musste schon bei
Vertragsschluss damit rechnen, dass er
seinem Gewissen widersprechende
Tätigkeiten würde ausführen müssen.
(2) „Zwingende betriebliche Erfordernis-
se“ lassen es nicht zu, dass der Be-
schäftigte mit einer anderen Tätigkeit als
der zugewiesenen befasst wird. 
(3) Es ist bei diesem Beschäftigten zu er-
warten, dass es in Zukunft zu zahlrei-
chen weiteren Gewissenskonflikten
kommen wird, weil eine anderweitige
Beschäftigung im Unternehmen nicht
möglich ist.

Der individuelle Schutz von Beschäftig-
ten hängt bei Gewissenskonflikten mit-
hin also letztlich vor allem davon ab,
welche Anforderungen das jeweils zu-
ständige Gericht im Einzelfall an die Dar-
legungs- und Beweislast des Arbeitge-
bers zur Realisierungsfähigkeit von be-
trieblichen Beschäftigungsalternativen
stellt. Der Ausgang einer solchen ge-
richtlichen „Interessenabwägung“ ist
auch bei Inanspruchnahme professio-
neller rechtlicher Beratung nur schwer
vorherzusagen. Dies bedeutet für die
betroffenen Beschäftigten gerade im
Vorfeld einer Gewissensentscheidung
eine gravierende Rechtsunsicherheit,
die abschreckend wirkt.

3.2 Reformvorschlag: Verlässlicher
Schutz des Rechts zur Leistungs-
verweigerung

Der dafür zuständige Bundesgesetzge-
ber sollte ein Recht auf individuelle Ver-
weigerung der Arbeits- bzw. Dienstlei-
stung aus Gewissensgründen für Beam-
te, Angestellte und Beamten ausdrück-
lich im Beamtenrecht bzw. im Arbeits-
recht verankern. 
Zudem sollten in Anlehnung an bereits
vorhandene Regelungen im Berufsord-
nungsrecht der Ärzte etwa für Ingenieure
und Wissenschaftler Regelungen ge-
schaffen werden, die berufsspezifische
Autonomieräume zur Wahrnehmung ih-

Freedom to Care
Promoting Public Accountability
Protecting freedom of speech in the workplace
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Fax: +44 (0)20 8224 1022 Tel. +44 (0)1978 750583
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rer berufsethischen Verantwortung bein-
halten. Rechtspolitische Ansatzpunkte
für die Schaffung solcher Regelungen
bieten beispielsweise die aktuellen
Bemühungen verschiedener Ingenieur-
kammern. Sie erwägen, ihre Berufsord-
nungen dahingehend fortzuentwickeln,
dass sie unter anderem für ihre Ingeni-
eure einen “„Berufseid” nach den Prinzi-
pien des hippokratischen Eides der Ärz-
te einführen.58 Auch die Tarifvertragspar-
teien könnten sich um eine solche Rege-
lung bemühen. 

IV. Schlussbemerkung – Vom Nutzen
des Whistleblowing

Whistleblower müssen sich in aller Re-
gel mit heftigen Vorwürfen auseinander-
setzen. Die zentralen Einwände gegen
ihr Verhalten beziehen sich vor allem auf
vier Punkte. 
– Erstens wird ihnen häufig vorgehalten,
sie missachteten ihre arbeitsvertragli-
chen Pflichten; als Arbeitnehmer seien
sie eben dem Direktionsrecht des Ar-
beitgebers unterworfen und hätten die
Anweisungen der Vorgesetzten zu befol-
gen. 
– Einem Arbeitgeber sei zweitens nicht
zuzumuten, mit einem Mitarbeiter weiter
zusammen zu arbeiten, der sich illoyal
verhalte und damit das unabdingbare
Vertrauensverhältnis zu seinem Arbeit-
geber und seinen Vorgesetzten zerstöre. 
– Ein Beschäftigter, der Betriebsinterna
nach „außen“ dringen lasse oder dies
gar bewusst bewirke, beeinträchtige
drittens das Betriebsklima, in dem er
Streit in den Betrieb trage, Konflikte zwi-
schen Betriebsangehörigen und den
Vorgesetzten provoziere und so letztlich
den „Betriebsfrieden“ gefährde, ohne
den ein Unternehmen nicht bestehen
könne. 
– Das Whistleblowing eines Beschäftig-
ten beinhalte viertens oft die Bekanntga-
be sensibler oder vertraulicher innerbe-
trieblicher Informationen, deren Preisga-
be sich im harten Wettbewerb negativ
für das Unternehmen und seine Be-
schäftigen auswirken könne; dies gelte
nicht nur für Geschäfts- und Betriebsge-
heimnisse etwa über Produktionsverfah-
ren, patentreife Entwicklungen und Ge-
schäftsbeziehungen, sondern tendenzi-

ell für alle Betriebsinterna, die zur Ver-
meidung von Nachteilen für das Unter-
nehmen – und sei es „nur“ dessen
„good will“ und Renommee bei Kunden
und Geschäftspartnern – vertraulich be-
handelt werden müssten. 
Wer aus diesen Gründen Whistleblowing
ablehnt und zu unterdrücken versucht,
verkennt jedoch den großen Nutzen und
die wichtigen Funktionen, die verant-
wortliches Whistleblowing erfüllt.

1. Whistleblowing als betriebliche
Ressource zur Erkennung von
Missständen und Fehlentwicklungen
(„Frühwarnsystem“)

Moderne Gesellschaften sind auf Whist-
leblower angewiesen, die Insider-Hin-
weise auf gravierendes Fehlverhalten
oder erhebliche Missstände und Risiken
geben. Beschäftigte, die bei drohenden
Risiken Alarm schlagen, können frühzei-
tig auf Fehlentwicklungen aufmerksam
machen und damit einem Betrieb, Un-
ternehmen oder einer Dienststelle er-
hebliche Folgekosten oder Regressan-
sprüche ersparen. Insoweit sind sie eine
Art Frühwarnmechanismus. Bei Vorlie-
gen eines signifikanten Missstandes
oder Risikos ist ein kommentarloses
Hinnehmen und Wegsehen von Be-
schäftigten keine „Loyalität“ zum Unter-
nehmen oder Dienstherrn, sondern „In-
differenz oder gar komplizenhafte Unter-
lassung“. Wenn Unternehmen oder
Dienststellen die Loyalität besorgter Mit-
arbeiter dazu missbrauchen, um einer-
seits den zur Besorgnis Anlass geben-
den Sachverhalt bestehen zu lassen, an-
dererseits aber von ihren Mitarbeitern
Stillschweigen und weiteres Mitmachen
zu verlangen, ist diese Einforderung von
Loyalität im Grund genommen zynisch.
Sie führt zu einer „inneren Kündigungs“-
Mentalität; sie wirkt auf ehrliche Mitar-
beiter demotivierend. Unter Umständen
kann die Loyalitäts-Einforderung zur
Deckung unethischen Handelns und
Verhaltens eine „cosi fan tutte“-Einstel-
lung bewirken und sogar eine Eskalation
von Fehlhandlungen und Missständen
bewirken.

US-amerikanische sozialwissenschaftli-
che Untersuchungen belegen59, dass in

Institutionen, in denen die Beschäftigten
die berechtigte Gewissheit haben, dass
verantwortlich und positiv auf Kritik rea-
giert wird und dass gemeldete Miss-
stände auch tatsächlich abgestellt wer-
den, die Wahrscheinlichkeit des „inter-
nen Whistleblowings“ steigt; der Zwang
zum „externen Whistleblowing“ ist ge-
ring. Wo Mitarbeiter das berechtigte Ver-
trauen haben, dass ihre Vorgesetzten
begründete Kritik ernst nehmen und
weiterleiten, bzw. wo die Mitarbeiter
selbst in der Lage sind, Korrekturen und
Verbesserungen einzuleiten, wird kon-
struktive interne Kritik zur Regel und ex-
ternes Whistleblowing eher unwahr-
scheinlich.

Eine diskursive „Betriebs- und Unter-
nehmensethik“ mit entsprechenden
Strukturen ist zugleich auch unterneh-
mensextern bedeutsam. Das Image ei-
nes Betriebes oder Unternehmens ent-
scheidet in beachtlichem Ausmaße über
seine Stellung am Markt und seinen
Markterfolg. Zur Glaubwürdigkeit einer
Unternehmensführung in der Öffentlich-
keit gehört ihre „ethische Sensibilität“,
die sie nicht nur den eigenen Mitarbei-
tern, sondern auch den Kunden und
dem Markt wahrnehmbar vermitteln
muss. Vertrauen in die Seriosität und die
ethische Sensibilität sind letztlich Er-
folgsfaktoren.

2. Whistleblowing als unverzichtbare
Ressource im Risiko-Diskurs

Wissenschaft und Forschung sowie
technologische Entwicklungen stellen
heute nicht nur eine wichtige positive
gesellschaftliche Ressource dar, son-
dern sind zugleich zu einem „zivilisatori-
schen Risiko ersten Ranges“ geworden.
Das lässt sich meist erst in einer länge-
ren offenen und freien Diskussion fest-
stellen, ob und in welcher Hinsicht die
Ergebnisse von Forschungs- und Ent-
wicklungs-Projekten problem-, risiko-
oder gar gefahrenträchtig sind. Aus die-
sen Gründen muss ein Höchstmaß an
Information, Kritikfähigkeit und Mitwir-
kungsmöglichkeit von Beschäftigten an
öffentlichen Debatten gewährleistet wer-
den. Dazu gehören unter anderem eine
rechtliche Absicherung auch von
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„Whistleblowern“ innerhalb von For-
schungs- und Entwicklungsorganisatio-
nen, um eine Ausgrenzung von wissen-
schaftlichem Dissens zu erschweren so-
wie eine existenzielle Gefährdung von
Dissidenten zu minimieren. 

Ein rationaler öffentlicher Diskurs über
Gefahren- und Risikopotenziale oder al-
ternative Entwicklungspfade in den mo-
dernen Risikotechnologien ist ohne ver-
antwortungsbewusste
Wortmeldungen von Insi-
dern vielfach praktisch un-
möglich. Naturwissen-
schaftliche und technologi-
sche Forschungs- und Ent-
wicklungsergebnisse wer-
den heute vor allem in zu-
meist kostenintensiven
Forschungs- und Entwicklungs(FuE)-
Abteilungen der Industrie und der staat-
lich finanzierten universitären und außer-
universitären FuE-Einrichtungen „produ-
ziert“. Die „Produkte“ dieser in aller Re-
gel hochspezialisierten FuE-Einheiten
befinden sich vielfach in einem lang-
jährig fortgeschrittenen Entwicklungs-
stadium. „Unabhängige“ Experten, die
außerhalb der hierarchisch aufgebauten
Projekte und ihrer Interessensstrukturen
stehen, befinden sich in einer schwieri-
gen Position. Denn „beweisfähige“ Ne-
gativinformationen, also gesichertes
Wissen über risikoreiche oder gar schä-
digende Auswirkungen eines wissen-
schaftlich-technischen Projekts, sind
ebenfalls vielfach nur kosten-, zeit- und
personalaufwändig zu produzieren. Sie
können deshalb oft nur unter großen
Schwierigkeiten außerhalb eines sol-
chen Projekts auf „konkurrenzfähigem“
Niveau erzeugt werden. 

Die innerhalb des Projekts erzeugten In-
formationen hängen eng zusammen mit
dem Interessenspektrum, das innerhalb
des Projekts vertreten ist. Negativinfor-
mationen über das wissenschaftlich-
technische Projekt, die innerhalb des
Projekts anfallen, entstehen so – struk-
turell betrachtet – eher zufällig oder sind
„Abfallprodukte“. Sie sind zudem von
außen vielfach auch nur durch gezieltes
Nachfragen, das heißt oft nur mit Hilfe
von Insiderwissen, abrufbar. Es ist somit

nicht sichergestellt, dass wichtige und
wesentliche Informationen über Nach-
teile des Projekts und über mögliche Al-
ternativen in hinreichendem Maße pro-
duziert werden. Umso wichtiger ist des-
halb, Mechanismen zu fördern und zu
stärken, die Abschottungen vermeiden
sowie Insider-Wissen nach „außen“
dringen lassen und die eine Abschir-
mung der naturwissenschaftlich-techni-
schen Forschungs- und Entwicklungs-

prozesse gegen allsei-
tige Kommunikation
reduzieren. Ein mög-
lichst freier Kommuni-
kationsprozess ist des-
halb nicht nur bedeut-
sam für die individuelle
Freiheit des einzelnen
Beschäftigten, sondern

zugleich auch Voraussetzung der
„Selbstreflektivität“ der scientific com-
munities und der Gesellschaft insge-
samt. 

Ein Weiteres kommt hinzu: Bei nahezu
allen Entscheidungen, die (auch) im
FuE-Bereich zu treffen sind, ist fast im-
mer mehr als nur ein ethischer Gesichts-
punkt „im Spiel“. Mehrere „Werte“ kön-
nen in der Regel nicht gleichzeitig in
gleichem Maße beachtet und gefördert
werden. Im ungünstigen Fall geht die
Maximierung des einen „Wertes“ auf
Kosten anderer. Die Optimierung erfor-
dert nicht selten diffizile, oft nicht quanti-
fizierbare Abwägungsprozesse. Zudem
sind viele Handlungen oder Unterlas-
sungen unter ethischen Gesichtspunk-
ten ambivalent: Es geht nicht um eine
relativ einfache Entscheidung zwischen
„gut“ und „böse“, sondern manchmal
„nur“ um das „kleinere Übel“. Es ist in-
soweit nicht nur „Orientierungswissen“
gefragt, das vielfach für den einzelnen
Beschäftigten (noch) nicht verfügbar ist.
Es geht insbesondere auch darum, die
„richtigen“ Orientierungslinien erst zu
finden und sich darauf – ohne untragba-
re soziale „Folgekosten“ – zu verständi-
gen. Die Erarbeitung und Begründung
ethischer Orientierungslinien und Maxi-
men kann letztlich nur kommunikativ,
das heißt in einer relativ freien Debatte
realisiert werden. Dieses öffentliche Ge-
spräch muss geschützt werden, und

zwar insbesondere vor unzumutbaren
Existenzrisiken ihrer (potenziellen) Teil-
nehmer.

Daraus ergibt sich nahezu zwingend das
Postulat der Gewährleistung eines
„angstfreien Diskurses“ als Vorausset-
zung einer kommunikativen, diskursiven
Erarbeitung und Begründung berufsethi-
scher Orientierungslinien. Nur ein sol-
cher „angstfreier Diskurs“ entspricht der
„Ethik der Demokratie“, die als Funda-
mentalprinzip auch in der geltenden Ver-
fassung (Art. 20 Abs.1 GG) verankert ist.
Demokratie setzt als „Lebenselexier“ ei-
nen möglichst freien und offenen Kom-
munikationsprozess voraus, zu dem ins-
besondere auch die reale Freiheit der
Meinungsäußerung sowie von Wissen-
schaft und Forschung gehört. Ein sol-
cher freiheitlicher, pluralistischer Ansatz
liegt letztlich auch deshalb im „wohlver-
standenen Gemeinwohlinteresse, weil
sich im Kräfteparallelogramm (...) im all-
gemeinen erst dann eine relativ richtige
Resultante herausbilden kann, wenn alle
Vektoren einigermaßen kräftig entwickelt
sind“ (so auch die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts). 

3. Whistleblowing als Ressource zur
Aufdeckung von Rechtsverstößen

Unlauteres oder gar betrügerisches Zu-
sammenwirken zwischen kontrollieren-
den Behörden und deren Klientel etwa in
Bauämtern oder bei öffentlichen Aus-
schreibungen kann letztlich kaum allein
von außen aufgedeckt werden. Deshalb
muss das Expertenwissen von Beschäf-
tigten über Fehlentwicklungen in ihrem
Arbeitsumfeld (zum Beispiel kartellartige
Absprachen, Korruption) insgesamt
stärker genutzt und fruchtbar gemacht
werden.60 Die Kultur des Whistleblowing
ist insofern ein wichtiger Beitrag zur
Transparenz und zur Aufdeckung sol-
cher Machenschaften. Ein verantwor-
tungsbewusster, aus ethischen Motiven
handelnder Dissident liefert einen wich-
tigen Beitrag zur Transparenz und zu ei-
nem rationaleren gesellschaftlichen Dis-
kurs. Er stellt sein Insiderwissen den zu-
ständigen Stellen und/oder einer breite-
ren Öffentlichkeit zur Verfügung, auf das
diese angewiesen ist. Freilich: Wer kriti-

Ein möglichst freier

Kommunikationsprozess

ist Voraussetzung der

„Selbstreflektivität“ der

scientific communities und

der Gesellschaft insgesamt
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siert, eckt an und gilt häufig als Stören-
fried, der herausgedrängt wird. 

Staatliche Rechtsvorschriften sind in
diesem hier erörterten Bereich des
Schutzes von Whistleblowern unver-
zichtbar. Sie dürfen in ihrer Wirkkraft al-
lerdings nicht überschätzt werden. 

Mindestens von ähnlich großer Bedeu-
tung ist die Herausbildung und Entwick-
lung einer verantwortungsethisch be-
gründeten zivilgesellschaftlichen „Kultur
des Whistleblowing“. Erforderlich ist ins-
besondere auch eine „ethikfreundliche
Infrastruktur“ in den Betrieben und
Dienststellen.61
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Stefan Motzer und Roland Kugler, 
Kindschaftsrecht mit Auslands-
bezug; Bielefeld (Gieseking) 2003,
312 Seiten, 44,- €

„Laut Statistischem Jahrbuch leben in
Deutschland über 2,5 Millionen Kinder
und Jugendliche, die zumindest einen
nichtdeutschen Elternteil haben.“ Das
erfahren wir im Vorwort dieser bemer-
kenswerten Neuerscheinung. „Treten in-
nerfamiliäre Konflikte auf, so muss bei
deren Lösung häufig nicht nur das Fami-
lienrecht, sondern auch das Staatsan-
gehörigkeitsrecht in Betracht gezogen
werden. Umgekehrt ist bei ausländer-
rechtlichen Entscheidungen der beson-
dere Schutz der Familie gem. Art. 8
EMRK, Art. 6 GG und dessen Ausgestal-
tung im deutschen und internationalen
Familienrecht zu beachten. Das Werk er-
läutert die einzelnen Bereiche des Kind-
schaftsrechts und das dazu gehörige
Verfahrensrecht unter Betonung ihres
Auslandsbezuges …“

Dr. Stefan Motzer, durch seine Aufsätze
als nachdenklicher Routinier ausgewie-
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58 Vgl. Wendeling-Schröder/Meihorst/
Liedtke Wendeling-Schröder, Ulrike/Mei-
horst, Werner/Liedtke, Ralf, Der Ingenieur-
Eid, 2000
59 Vgl. Miceli M.P./Near J.P., 1992, 50 ff.;
vgl. auch Leisinger, Whistleblowing und
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a.a.O., 2003, 97 f.
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02/22_banne.html
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Der Autor:

Dr. Dieter Deiseroth ist
Richter am Bundesver-
waltungsgericht.

sen, ist Richter am OLG Stuttgart. Roland
Kugler, Rechtsanwalt in Stuttgart, ist ein
profilierter Kommunalpolitiker und seit
Jahrzehnten unermüdlicher Streiter für
die Rechte von Minderheiten und Migran-
ten. Die beiden haben ihr professionelles
Engagement und ihren Sachverstand zu-
sammengeworfen und ein Buch zuwege
gebracht, das Maßstäbe setzt für die
qualifizierte Erörterung und Behandlung
internationaler Kindschaftskonflikte. 
Das ausführliche Stichwortverzeichnis
reicht von „Abänderung ausländischer
Entscheidungen“ über „Abstammung“
und „Andorra“ bis „Zentrale Behörde“,
„Zwangsmittel“ und „Zypern“. Nur
„Brüssel II“ habe ich nicht gefunden.
Wer aber weiß, dass die EU-Verordnung
Nr. 1347/2000 amtlich „EheVO“ heißt,
der findet sie auch. 

Der Aufbau ist so übersichtlich, dass es
leicht fällt, die Suche vom Index nach
vorn in das Inhaltsverzeichnis zu verle-
gen. In 8 „Teilen“ werden abgehandelt:
1. Abstammung,
2. Adoption,
3. Staatsangehörigkeit,
4. Aufenthaltsrecht,
5. Elterliche Sorge, 
6. Umgangsrecht,
7. Grenzüberschreitende Kindesent-
führungen, 
8. Unterhaltsrecht 
– jeweils fein säuberlich getrennt
zunächst das materielle Recht, dann das
Verfahrensrecht. Wenn es beim materiel-
len Recht brenzlig wird, kommt ein Ex-
kurs zum „Ordre Public“: Ceterum cen-
seo – wir haben auch unveräußerliche
Rechtsgüter … 

Das Verhältnis der verschiedenen einan-
der ergänzenden und ersetzenden natio-
nalen und internationalen Regelwerke
zueinander wird praktisch brauchbar
dargestellt. 

Die anspruchsvollen Erörterungen blei-
ben nie im Theoretischen stecken. Kon-
krete Beispiele machen sie erlebbar,
nachvollziehbar und anwendbar. 
Wenn Motzer im Kapitel „Ausländer-
rechtliche Aspekte der Sorgerechtsent-
scheidung“ darauf hinweist, die Auswir-
kungen der Übertragung der alleinigen
Sorge auf einen Elternteil für das Aufent-
haltsrecht des anderen seien in die Ab-
wägung einzubeziehen, so können wir
uns bei Kugler im Kapitel „Das Aufent-
haltsrecht aus Eltern-Kind-Verhältnis“
über diese ausländerrechtlichen Zusam-
menhänge informieren. Gleiches gilt für
die Gegenrichtung: Wenn es um das be-
drohte Bleiberecht geht, müssen die fa-
miliären Bindungen respektiert und ge-
schützt werden. Eine ganz und gar ge-
lungene Zusammenarbeit. Je Motzer,
desto Kugler – oder auch umgekehrt. 

Das Buch wird sich im grenzüberschrei-
tenden Familienrecht und im Ausländer-
recht bald als unentbehrliche Hilfe erwei-
sen für richterliche Entscheidungen und
anwaltliche Beratung und auch für die
Suche nach Problemlösungen in der Me-
diation. Ich würde bei einem etwas an-
spruchsvolleren Falle internationalen
Kindschaftsrechts jedenfalls nicht gern
auf das hier versammelte geballte Wissen
verzichten. Das Buch ist sein Geld wert. 

Christoph Strecker

Bücher




